
Sehr geehrte Damen und Herren, 
  
CyberTron Telekom AG gibt folgende Stellungnahme zum Pkt 3.3.2. ab: 
  
Es gibt auch den Fall, dass Kunden direkt beim Dienstenetzbetreiber um die Bekanntgabe der 
Identität der Diensteanbieter anfragen. 
Auch dieses Szenario wäre einer rechtlichen Beurteilung seitens der RTR-GmbH zu unterziehen, bzw 
darf in den Betrachtungen nicht vergessen werden. 
  
Mit freundlichen Grüßen 
  
Mag. MARTINA HLADIK 
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